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Betriebs- und Organisationskonzept für den 

Höchstleistungsrechner in Bayern (HLRB) 

(Entwurf, Stand 22.12.1999) 

Präambel 

Der Höchstleistungsrechner in Bayern (HLRB) wird vom Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften (LRZ) zur maximalen Nutzung von Synergieeffekten mit den anderen, 
dort bereits seit langem installierten Hochleistungsrechnern, betrieben und betreut. 

Die Organisation des HLRB-Betriebs erfolgt im Zusammenwirken von 

 Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften als Betreiber des HLRB 

 Lenkungsausschuss des HLRB 

 Kompetenznetzwerk für Technisch-Wissenschaftliches Hoch- und Höchstleistungsrechnen in 
Bayern (KONWIHR). 

Darstellung der verschiedenen Aufgaben und Instanzen zum HLRB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beteiligten Organisationen erfüllen dabei die nachfolgend in den §§ 1 bis 4 festgelegten Aufgaben. 
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§1 Rechnerbetrieb am LRZ 

Der Betrieb des HLRB wird nach den vom Lenkungsausschuss erlassenen Regeln organisiert. Das 
LRZ fungiert als Betreiber des Höchstleistungsrechners in Bayern, als erste Beratungsinstanz (insbe-
sondere für die rechnernahe Basisbetreuung der Benutzer) und als Bindeglied zwischen Benutzern, 
Lehrstühlen, Instituten und Kompetenznetzwerk. 

Da die am LRZ vorhandenen Gruppen  

 Hochleistungsrechnen (in der Abteilung Benutzerbetreuung),  

 Hochleistungssysteme (in der Abteilung Rechensysteme) und  

 Netzbetrieb (in der Abteilung Kommunikationsnetze)  

bereits durch den Betrieb der Landeshochleistungsrechner gut für den Betrieb des HLRB vorbereitet 
sind, wird aus Gründen der Nutzung von Synergien auf die Einführung neuer Organisationsstrukturen 
verzichtet.  

Die Festlegung der Aufgaben der drei beteiligten Gruppen erfolgt in der Nutzungs- und Betriebs-
ordnung für den Höchstleistungsrechner in Bayern. 

§2 Lenkungsausschuss 

1. Aufgaben 

Der Lenkungsausschuss legt Ziele und Schwerpunkte für die Nutzung des Rechners fest und kontrol-
liert deren Einhaltung. Der Lenkungsausschuss übernimmt die folgenden Aufgaben: 

 Billigung der Nutzungs- und Betriebsordnung 

 Bestimmung des Anwendungsprofils und Billigung der dazu notwendigen Betriebsformen 

 Beratung bei der Festlegung von Abrechnungsformalismen 

 Aufstellung von Regeln für die Vergabe von Rechnerressourcen 

 Empfehlungen zu Software-Beschaffung und Hardware-Erweiterungen 

 Entgegennahme des jährlichen HLRB-Betriebsberichts des LRZ und Besprechung der grundle-
genden Betriebsfragen 

 Anhörung des KONWIHR  

 Beratung den Verbund der Supercomputer-Zentren in Deutschland (VESUZ) betreffender Fragen 

 Entscheidung über die Projektanträge und die Vergabe von Rechnerressourcen 

Der Lenkungsausschuss kann Aufgaben auch an Nicht-Mitglieder oder das LRZ delegieren. 

2. Mitglieder 

Der Lenkungsausschuss besteht aus Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst, der DFG und bayerischen Wissenschaftlern. Er hat zwölf Mitglieder:  

 einen Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst (wird 
von diesem benannt) 

 den ständigen Sekretär der Kommission für Informatik der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften (kraft Amt) 

 den Vorsitzenden des Direktoriums des LRZ (kraft Amt) 

 den Sprecher des KONWIHR (kraft Amt) 

 den Vertreter der nicht-Münchener Hochschulen in der Kommission für Informatik der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften (kraft Amt) 

 einen Vertreter bayerischer Wissenschaftler (von der Kommission für Informatik der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften benannt) 

 sechs Vertreter außerbayerischer Wissenschaftler (von der DFG benannt) 
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Die letztgenannten acht Wissenschaftler sollen Repräsentanten der wichtigsten Anwendungsgebiete 
des HLRB sein.  

Die Mitglieder des Lenkungsausschusses werden für 2 Jahre benannt, eine neuerliche Benennung ist 
möglich.  

3. Verfahren 

Der Lenkungsausschuss trifft sich mindestens einmal jährlich. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 

Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Das Stimmgewicht ist gleichmäßig auf 
die Mitglieder des Ausschusses verteilt. 

Der Lenkungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter für 2 
Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. 

§ 3 Begutachtung von Projekten 

1. Aufgaben 

Der Zweck der Begutachtung von Projekten durch den Lenkungsausschuss ist die Entscheidung über 
die Genehmigung von Projekten für den HLRB und die Festlegung von Rechnerressourcen. 

Die Gutachter beurteilen dazu den wissenschaftlichen Anspruch und die wissenschaftliche Kompetenz 
der Antragsteller auf Nutzung des HLRB im Rahmen der allgemeinen Vorgaben des Lenkungsaus-
schusses. Sie stellen fest, dass die beantragten Projekte nicht an kleineren Rechnern der hierarchi-
schen Versorgungsstruktur (Arbeitsplatzrechner, Institutsrechner, Compute-Server in Universitätsre-
chenzentren, Landeshochleistungsrechner) bearbeitet werden können. Sie achten auch darauf, dass 
die beantragten Projekte für den HLRB geeignet sind und prüfen gegebenenfalls, ob sie nicht besser 
an Höchstleistungsrechnern anderer Architektur bearbeitet werden sollten.  

Für genehmigte Projekte legt der Lenkungsausschuss die Laufzeit des Projekts, Kontingentgrenzwerte 
und eventuell Priorisierungen für die Bedienungsgüte am HLRB fest. 

2. Gutachter 

Der Lenkungsausschuss kann die Begutachtung von Projekten auch an externe Gutachter delegieren. 
Er legt mit der Berufung jedes Gutachters fest, für welche Fachgebiete dieser zuständig ist. 

Die externen Gutachter sollen aus Wissenschaftlern aus den wichtigsten Anwendungsgebieten des 
HLRB bestehen und überwiegend überregional ausgewählt werden. 

3. Verfahren 

Anträge auf Nutzung von HLRB-Ressourcen sind an das LRZ zu richten. Die Begutachtung der vom 
LRZ an den Lenkungsausschuss weitergeleiteten Projektanträge erfolgt im Umlaufverfahren. Jedem 
Projektantrag werden nach fachlichen Gesichtspunkten zwei Gutachter zugeordnet. 

Ein Projekt für den HLRB ist genehmigt, wenn die beiden Gutachter das Projekt befürworten und kein 
Mitglied des Lenkungsausschusses innerhalb der Widerspruchsfrist von zwei Wochen Einspruch ge-
gen das Projekt erhebt. Auftretende Zweifelsfragen und Einsprüche von Benutzern gegen die Begut-
achtung behandelt der Lenkungsausschuss. 

Die Information über die Genehmigung eines Projektes wird mit allen erforderlichen Angaben unver-
züglich dem LRZ zur Umsetzung übermittelt. 

§ 4 KONWIHR 

Aufgaben und Arbeitsweise des Kompetenznetzwerks für Technisch-Wissenschaftliches Hoch- und 
Höchstleistungsrechnen in Bayern (KONWIHR) sind in dessen Geschäftsordnung festgelegt. 


